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WOHNEN IM ALTER

Bei seelischer Behinderung
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Beschützte Demenzabteilung
Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg
Fachpfl egeheim Weissenau
Weingartshofer	Str.	2,	88214	Ravensburg
Tel.: 0751 7601 2901
E-Mail:	johannes.leger@zfp-zentrum.de

Geschlossene (beschützte) Demenzabteilung
Stiftung Alten- und Pfl egeheim Wespach
Alten- und Pfl egeheim Wespach
Wespach 1, 88682 Salem-Neufrach
Tel.: 07553 918 5990
E-Mail:	info@wespach.de

Anmerkung: Für den Bezug muss ein Unterbrin-
gungsbeschluss des zuständigen Amtsgerichts 
vorliegen.

Heimaufsicht

Die Heimaufsicht setzt sich für ein würdevolles 
selbstbestimmtes Leben und Wohnen in sta-
tionären Einrichtungen und ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften	für	Menschen	mit	Pfl	ege-	
und Unterstützungsbedarf und Menschen mit 
Behinderungen ein. Sie überprüft und berät die 
Einrichtungen	 mit	 dem	 Ziel,	 mögliche	 Mängel	
zu beheben und die Qualität der Betreuung und 
Pfl	ege	mit	Blick	auf	die	Bewohner	zu	fördern.	

Die Heimaufsicht bietet weiter Beratung und 
ebenso	die	Möglichkeit	der	Beschwerde	mit	dem	
Ziel	sachgerechte	Lösungen	für	alle	Beteiligten	zu	
erreichen.

Landratsamt Bodenseekreis
Heimaufsicht
Glärnischstr. 1 - 3, 88045 Friedrichshafen
Tel.: 07541 204-5118
E-Mail:	info-heimaufsicht@bodenseekreis.de
www.bodenseekreis.de » Soziales & Gesundheit » 
Senioren	&	Pfl	ege	»	Heimaufsicht
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1.	 Gesundheitsinformationen  
über KVBW

Zum Thema Gesundheit und Krankheit finden 
sich im Internet tausende Quellen und Informa-
tionsmöglichkeiten. Doch nicht alle sind ausge-
wogen und medizinisch geprüft. Die Kassenärzt-
liche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) 
bietet daher auf ihrer Homepage einen Überblick 
über nützliche und verlässliche Informationsan-
gebote an.

Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 
www.kvbawue.de » Patienten » Gesundheits-
kompetenz » Gesundheitsinformationen

2.	 Allgemeine ärztliche Versorgung

Erste Anlaufstelle in medizinischen Fragen ist für 
Betroffene und ihre Angehörigen der Hausarzt. 
Dieser überweist dann bei Notwendigkeit an 
einen Facharzt. Sämtliche Hausärzte sowie Fach-
ärzte für Innere Medizin, Psychiatrie, Neurologie, 
Kardiologie, Urologie oder Psychotherapie sind in 
den örtlichen Telefonbüchern, den Gelben Seiten 
oder im Internet verzeichnet. Die Kassenärztliche 
Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) hat 
zudem einen Arztsuchdienst aufgebaut.

Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 
www.arztsuche-bw.de/

3.	 Notfalldienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Es geht Ihnen nicht gut? Sie fühlen sich krank und 
können Ihren Hausarzt nicht erreichen? Oder es 
ist Sonntag und Sie wissen nicht, an wen Sie sich 
wenden können? Dann rufen Sie bei der 116 117 
an. Rund um die Uhr - an sieben Tagen die Wo-
che - steht medizinisches Fachpersonal zur Ver-
fügung, das bei der Suche nach dem richtigen 
Ansprechpartner unterstützt.

Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 
Tel.: 116 117 
www.kvbawue.de » Patienten » Patientenservice 
116117 » Akute medizinische Hilfe

Allgemeine Notfallpraxis Friedrichshafen

Klinikum Friedrichshafen 
Röntgenstr. 2, 88048 Friedrichshafen 
Anmeldung über Rufnummer 116 117

Öffnungszeiten: 
Sa, So und an Feiertagen	 08:00 - 20:00 Uhr

Akuter Notfall

Wählen Sie bei folgenden Beschwerden direkt 
die Notrufnummer 112:

•	 Anzeichen für einen Herzinfarkt (starker 
Brustschmerz, Atemnot, kalter Schweiß)

•	 Anzeichen für einen Schlaganfall (Seh- und 
Sprachstörungen, Lähmungserscheinungen)

Medizinische Versorgung
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•	 Unfälle mit schweren Verletzungen/hohem 
Blutverlust

•	 Ohnmacht/Bewusstlosigkeit

•	 allergischer Schock (Anaphylaxie)

•	 starke Schmerzen/schwere Verbrennungen

•	 Asthmaanfall (anfallsartige Atemnot)

Rettungsdienst für akute, möglicherweise  
lebensbedrohliche Notfälle 
Tel.: 112

4.	 Geriatrische Rehabilitation

Hier werden Menschen im Alter von 70 Jahren 
und älter nach einer Akuterkrankung aufgenom-
men. Senioren nach Schlaganfall, Herzinfarkt, 
schweren Allgemeinerkrankungen, Knie- oder 
Hüftoperationen bilden die Hauptklientel dieser 
Sektion, die zur Klinik für Neurologie gehört. 
Ein Team, bestehend aus Ärzten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Physiotherapeuten und Pflege-
kräften, arbeitet eng interdisziplinär zusammen 
nach einem individuellen Rehabilitations- und 
Behandlungsplan, der die Besserung der krank-
heitsbedingten Beeinträchtigungen unter Erhalt 
der bestmöglichen Autonomie zum Ziel hat und 
die Vorerkrankungen berücksichtigt. Die Patien-
ten werden direkt aus den Akutkliniken im Kreis 
übernommen oder vom Hausarzt oder von den 
Krankenkassen eingewiesen. Bedingung für eine 
Aufnahme ist die Kostenzusage der Krankenkas-
se. Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel 
drei Wochen.

Klinikum Friedrichshafen 
Geriatrische Rehabilitationsklinik 
Röntgenstr. 2, 88048 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 963 529 (Sekretariat) 
E-Mail: sekretariat-geriatrie@medizincampus.de

5.	 Alterspsychiatrische ambulante  
und stationäre Angebote des  
Zentrums für Psychiatrie (ZfP)  
Südwürttemberg

Ambulanz der Abteilung 
Alterspsychiatrie/-psychotherapie

In der alterspsychiatrischen Ambulanz mit Ge-
dächtnissprechstunde werden folgende Krank-
heiten älterer Menschen ab dem 65. Lebensjahr 
diagnostiziert und behandelt:

•	 Neurokognitive Störungen (beispielsweise 
Frühdiagnostik von Demenz bei Alzheimer-
krankheit, Behandlung von Verhaltensauffäl-
ligkeiten im Krankheitsverlauf)

•	 Affektive Erkrankungen (wie Depression, 
Manie, Angst) 

•	 Psychotische Störungen 

•	 Suchterkrankungen
Die notwendigen Untersuchungen werden in der 
Regel ambulant oder im Rahmen eines stationä-
ren Aufenthalts durchgeführt. Zur Diagnostik 
gehören eine ausführliche psychiatrische Befund-
erhebung, eine neuropsychologische Testung 
der Hirnleistungsfähigkeit und ggf. weitere tech-
nische Untersuchungen. Das multiprofessionelle 
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Behandlungsteam arbeitet eng mit niedergelas-
senen Ärzten und Einrichtungen der Altenhilfe in 
der Region zusammen. Für den Erstkontakt wird 
eine hausärztliche Überweisung benötigt.

Psychiatrische Institutsambulanz  
mit Gedächtnissprechstunde 
Tel.: 0751 7601-2168 (Sekretariat) 
pia-alterspsychiatrie-weissenau@zfp-zentrum.de

Erreichbarkeit:   Mo bis Fr	 09:00 - 12:00 Uhr 
	    und	 13:00 - 15:00 Uhr

Alterspsychiatrische Ambulanz 
Außenstelle Überlingen 
Sankt-Johann-Str. 33, 88662 Überlingen

Sekretariat, Tel. 07551 947-4786 
Erreichbarkeit:   Mittwoch	 08:15 - 15:30 Uhr

Frau Hennoch, Tel.: 07551 947-7891 
E-Mail: hildegard.henoch@zfp-zentrum.de 
Erreichbarkeit:   Mo bis Fr	 08:00 - 16:00 Uhr

Stationäre Alterspsychiatrie Ravensburg  
Stationen 2040 (C32) / 2041 (C42) 

Zwei Stationen befinden sich am Standort Ra-
vensburg im Gebäude der Oberschwabenklinik 
St. Elisabeth und sind spezialisiert auf Schwer-
punkt Demenz und Delir. Behandelt werden 
Menschen, deren Gedächtnis, Verständigungs-
möglichkeit und Orientierung krankhaft beein-
trächtigt sind. 

Stationäre Alterspsychiatrie Ravensburg  
Tel.: 0751 87-47759 (Sekretariat) 
E-Mail: station.2040@zfp-zentrum.de oder  
station.2041@zfp-zentrum.de 

Allgemeine alterspsychiatrische Ausrichtung 
Station 2042 

Die Station befindet sich am Standort Weissenau. 
Typische Krankheitsbilder sind unter anderem 
Krisen in Zusammenhang mit dem Älterwerden 
oder in Reaktion auf körperliche Erkrankungen, 
psychotische und affektive Störungen (Depres-
sion oder Manie) und Angst- oder Suchterkran-
kungen.

Station 2042 
Tel.: 0751 7601-2668 (Sekretariat) 
E-Mail: station.2042@zfp-zentrum.de

Alterspsychiatrische Tagesklinik (Station 2043)

Eine Tagesklinik am Standort Weissenau, deren 
Behandlungsschwerpunkt auf den Krankheitsbil-
dern Depressionen, Angststörungen, beginnen-
de neurokognitive Störungen und Suchterkran-
kungen liegt. 

Alterspsychiatrische Tagesklinik  
Tel. 0751 7601-2404 (Sekretariat)

Abteilungsleitungen Alterspsychiatrie

Ärztliche Abteilungsleitung 
Dr. Birgit Mössner-Haug 
E-Mail: birgit.moessner-haug@zfp-zentrum.de

Pflegerische Abteilungsleitung 
Aline Jehle 
E-Mail: aline.jehle@zfp-zentrum.de 

Weitere Informationen zur Alterspsychiatrie: 
www.zfp-web.de/fachgebiete/alterspsychiatrie
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Selbsthilfegruppen - Gemeinschaftliche Selbsthilfe

Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfegruppen (KISS)

In Selbsthilfegruppen kommen Menschen zu-
sammen, die von der gleichen Krankheit oder Le-
benssituation betroffen sind. Betroffenheit kann 
direkt als Patient/Patientin oder indirekt als An-
gehöriger/Angehörige gegeben sein.

In Selbsthilfegruppen steht das Gespräch im Mit-
telpunkt. Es geht darum, die Erfahrungen in Be-
zug auf die besondere Lebenssituation und die 
individuellen Herausforderungen im Alltag aus-
zutauschen. Durch diese Erfahrungen werden 
Betroffene zu „Experten in eigener Sache“, da 
Erfahrungswissen aus eigener Betroffenheit ge-
teilt wird. Es geht somit nicht um die Behandlung 
von Krankheiten, sondern um die Verbesserung 
einer durch Krankheit oder anderweitig ausge-
lösten schwierigen Lebenssituation. Schlussend-
lich fördert Selbsthilfe die Verbesserung der Le-
bensqualität.

Im Bodenseekreis gibt es etwa 140 Selbsthilfe-
gruppen. Die Themen sind vielfältig, sie reichen 
von Adipositas über Diabetes, Krebs, Psychische 
Erkrankungen bis zu Sucht, Trauer und Trennung. 
Im Selbsthilfe-Wegweiser sind sämtliche Grup-
pen mit Kontaktdaten aufgeführt. 

Der Wegweiser kann als Broschüre kostenlos bei 
der Kontaktstelle angefordert oder im Internet 
heruntergeladen werden. Die Mitarbeiterinnen 
der Kontaktstelle helfen bei der Suche nach ei-
ner Selbsthilfegruppe, informieren und beraten 
bei Fragen zur Selbsthilfe und unterstützen be-
stehende Selbsthilfegruppen.

Landratsamt Bodenseekreis (KISS) 
Albrechtstr. 75, 88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 204-5838 
E-Mail: selbsthilfe@bodenseekreis.de 
www.bodenseekreis.de/selbsthilfe
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Seniorenräte vertreten die Interessen älterer Mit-
bürger der Gemeinden. Ziel ist es, ältere Men-
schen bei Entscheidungen auf kommunaler Ebe-
ne, die für ihre Lebenssituation von Bedeutung 
sein können, mit einzubeziehen.

Kreisseniorenrat Bodenseekreis

Der Kreisseniorenrat (KSR) ist eine Vereinigung 
der Vertreter von Organisationen und Gruppie-
rungen sowie Einzelpersonen, die in der Alten-
hilfe tätig sind. Als Mitglied im Landesseniorenrat 
und in der „Seniorenplattform Bodensee“ macht 
der KSR durch Erfahrungsaustausch und Mei-
nungsbildung auf Probleme aufmerksam. Durch 
die Mitwirkung und enge Zusammenarbeit in 
verschiedenen Projektgruppen des Landratsam-
tes Bodenseekreis werden gemeinsame Lösun-
gen erarbeitet. Ansprechpartner vor Ort sollen 
Interessenvertretung und Mittler zwischen Seni-
oren, öffentlichen Einrichtungen, Gruppierungen 
und privaten Dienstleistern sein. Einen besonde-
ren Stellenwert nimmt die Stärkung des ehren-
amtlichen Engagements in den Gemeinden ein.

Besonders wirkungsvolle Projekte und kostenlo-
se Hilfen des Kreisseniorenrats sind:

•	 die „Vorsorgemappe“ mit vielen Vordrucken,  
z. B. Vorsorgevollmacht und Betreuungsver-
fügung 

•	 die Zeitschrift „Der Bodensee Senior“ für die 
ältere Generation im Bodenseekreis

•	 die Ausstellungen „Senioren kreativ“

•	 Zusammenarbeit mit der Polizei-Prävention

•	 Kuverts mit Informationen und Großplakate 
gegen Telefonbetrug

•	 Gewinnung von weiteren Seniorenräten

•	 Aufbau und Pflege eines Netzwerkes

•	 Wohnberatung

Landratsamt Bodenseekreis 
Geschäftsstelle des Kreisseniorenrats 
Glärnischstr. 1 - 3, 88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 204-5118 
E-Mail: kreisseniorenrat@bodenseekreis.de 
www.kreisseniorenrat-bsk.de

Stadt- und Ortsseniorenräte

Die Stadt-/Ortsseniorenräte sind die Interessen-
vertretung der Einwohner, die 60 Jahre und äl-
ter sind. Sie vertreten die Belange der Senioren 
in den Gemeinden, als Mittler zwischen den 
Wünschen älterer Mitbürger, der Verwaltung 
und anderer öffentlicher Einrichtungen und pri-
vater Dienstleister. Als Gremien sind die Stadt-/
Ortsseniorenräte unabhängig und parteipolitisch 
sowie konfessionell neutral. Ziel ist es, auf kom-
munaler Ebene ein Mitspracherecht zu erhalten 
in allen Angelegenheiten, die für die Lebenssitu-
ation älterer Menschen von Bedeutung sind.

Interessenvertretung von Seniorinnen und Senioren
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Seniorenbeirat Friedrichshafen 
Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen 
Tanja Abele, Tel.: 07541 203-53118 
E-Mail: t.abele@friedrichshafen.de

Seniorenrat Kressbronn a. B. 
Kirchsteige 11, 88079 Kressbronn 
Monika Knop, Tel.: 01515 948 5122 
E-Mail: knop.monika@gmx.de

Orts-Seniorenrat Uhldingen-Mühlhofen 
Bachweg 6, 88690 Uhldingen-Mühlhofen 
Horst Krake, Tel.: 07556 6640 
E-Mail: horst.krake@gmx.de

Stadt-Seniorenrat Tettnang 
Hubert Veser 
Tel.: 07542 52742 
E-Mail: karin.hubert-veser@t-online.de
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1.	 Gesetzliche Krankenkassen
Im Sozialgesetzbuch (SGB) V steht, dass Versi-
cherte Anspruch auf eine ausreichende, bedarfs-
gerechte, dem allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Wissenschaft entsprechende medi-
zinische Krankenbehandlung haben. Außerdem ist 
geregelt, dass die Leistungen dem Wirtschaftlich-
keitsgebot genügen müssen. Das heißt, sie müs-
sen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich 
sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht 
überschreiten. 

1.1	 Hilfe nach Krankenhausaufenthalt

Wird nach einem Krankenhausaufenthalt eine 
weitere medizinische oder pflegerische Behand-
lung benötigt,  übernimmt das Krankenhaus die 
Planung. Das Entlassmanagement soll sicherstel-
len, dass Sie auch nach der Entlassung gut ver-
sorgt sind. Die behandelnden Ärztinnnen und 
Ärzte oder der Sozialdienst ermitteln den Bedarf 
an Behandlung, Pflege oder sonstiger Unterstüt-
zung, die in den ersten Tagen nach der Entlas-
sung notwendig sind. In manchen Fällen erfolgt 
eine Eileinstufung in einen Pflegegrad, um die 
häusliche Versorgung sicherzustellen. Soweit er-
forderlich, kann die Klinik folgende Maßnahmen 
für einen begrenzten Zeitraum verordnen:

•	 Anschlussrehabilitation
•	 Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel
•	 Außerklinische Intensivpflege

•	 Digitale Gesundheitsanwendungen
•	 Haushaltshilfe
•	 Häusliche Krankenpflege
•	 Hospiz- und Palliativpflege
•	 Krankenbeförderung
•	 Kurzzeitpflege
•	 Medizinische Rehabilitation
•	 Ambulanter Pflegedienst
•	 Spezialisierte ambulante Palliativpflege
•	 Soziotherapie
•	 Sozialmedizinische Nachsorgemaßnahmen
•	 Zeitnaher Termin bei weiterbehandelnden 

Haus- oder Fachärztinnen und -ärzten

Bei allen verordneten Leistungen besteht die freie 
Wahl der Einrichtung beziehungsweise des Leis-
tungserbringers. Fragen hierzu beantwortet der 
Sozialdienst im Krankenhaus oder die jeweilige 
Krankenkasse.

Übergangspflege 

Ist eine notwendige Anschlussversorgung nach 
der Krankenhausbehandlung nicht nahtlos mög-
lich, besteht die Option einer Überbrückung 
mithilfe der Übergangspflege. Das gilt beispiels-
weise, wenn die Versorgung mit häuslicher Kran-
kenpflege, Rehabilitationsleistungen, Kurzzeit-
pflege oder Leistungen der Pflegeversicherung 
nicht sofort möglich oder mit erheblichem Mehr-
aufwand sicherzustellen ist.

Leistungen der Pflege und Krankenversicherung
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Im Rahmen der Übergangspflege kann der Pa-
tient/die Patientin weiter im behandelnden Kran-
kenhaus versorgt werden. Die Übergangspflege 
kann folgende Leistungen enthalten:

•	 Grund- und Behandlungspflege

•	 Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln

•	 Aktivierung der Patientin oder des Patienten

•	 Unterkunft und Verpflegung

•	 ggf. notwendige ärztliche Versorgung

Die Dauer der Übergangspflege ist auf 10 Tage 
begrenzt. Wie bei Krankenhausaufenthalten leis-
ten Patientinnen und Patienten dafür eine Zuzah-
lung von 10 Euro pro Tag, die Tage von bereits 
bezahlten Tagen im Krankenhaus werden ange-
rechnet. Während der Übergangspflege setzt das 
Krankenhaus seine Bemühungen in der Organi-
sation der Anschlussversorgung im Rahmen des 
Entlassmanagements fort, bei Bedarf mit Unter-
stützung der Kranken- oder Pflegekasse. Dafür 
muss die schriftliche Einwilligungserklärung der 
Patientin/des Patienten vorliegen.

1.2	 Medizinische Versorgung im eigenen 
Zuhause

Behandlungspflege 

Hierunter fallen Maßnahmen, wie das Anziehen 
von Kompressionsstrümpfen, Verbandswech-
sel, Überwachung von Blutzucker, Injektionen, 
Medikamentenverabreichung usw. Sind Men-
schen im Krankheitsfall nicht in der Lage, dies 
allein im häuslichen Umfeld zu bewältigen, kann 

der Hausarzt eine Verordnung ausstellen. Dann 
übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die 
notwendige Versorgung durch einen ambulan-
ten Pflegedienst.

Hilfsmittelversorgung

Hilfsmittel dienen dem Ausgleich von Krankheit 
oder Behinderung oder erleichtern die häusliche 
Pflege. Durch einen frühzeitigen Einsatz von ge-
eigneten Hilfsmitteln können oftmals auch Stür-
ze und Unfälle vermieden werden. 

Viele Hilfsmittel können durch den Hausarzt ver-
ordnet werden und werden von der Krankenkas-
se zur Verfügung gestellt. Wird ein Pflegegrad 
beantragt, kann die notwendige Hilfsmittelver-
sorgung direkt im Begutachtungsverfahren fest-
gestellt werden. Eine Verordnung durch den 
Hausarzt ist in diesem Fall nicht mehr erforder-
lich. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Haus-
arzt oder Ihre Krankenkasse. 

In Sanitätshäusern und bei den Fachdiensten  
(siehe Seite 9) können Sie sich über Hilfsmit-
tel informieren.

2.	 Gesetzliche Pflegeversicherung

2.1	 Allgemeines

Die Pflegeversicherung gewährt auf Antrag Leis-
tungen bei ambulanter Pflege zu Hause oder 
stationärer Pflege im Heim. Die Höhe hängt 
vom Grad der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 1 
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bis 5) ab. Voraussetzung für Leistungen aus der 
Pflegeversicherung ist das Vorliegen einer Pfle-
gebedürftigkeit, die auf Antrag bei der Pflege-
kasse vom Medizinischen Dienst der Krankenver-
sicherung (MD) festgestellt wird. Sie ist gegeben, 
wenn ein Mensch dauerhaft (mind. 6 Monate) 
körperliche, geistige oder psychische Beeinträch-
tigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkei-
ten aufweist und deshalb der Hilfe durch andere 
Personen bedarf. 

Die Pflegeversicherung ist eine Teilleistung und 
deckt nicht in jedem Fall den Hilfe- und Pflege-
bedarf. Wenn die Leistungen der Pflegeversiche-
rung und die eigenen finanziellen Mittel nicht 
ausreichen, um die notwendige Versorgung zu 
gewährleisten, kann vom Sozialhilfeträger unter 
entsprechenden Voraussetzungen ergänzend 
„Hilfe zur Pflege“ gewährt werden. Diese Leis-
tung ist abhängig von Einkommen und Vermö-
gen der/des Betroffenen. 

Ein Antrag muss beim zuständigen Sozialamt 
gestellt werden. Die Leistungen werden erst ab 
dem Zeitpunkt der Antragstellung gewährt (sie-
he Kapitel „Soziale Leistungen“ Seite 84)

2.2	 Antrag und Feststellung von Pflege-
bedürftigkeit

•	 Beantragung erfolgt bei der Pflegekasse 

•	 Die Pflegekasse beauftragt nach Antragsein-
gang den Medizinischen Dienst (MD) mit der 
Begutachtung 

•	 Der MD ermittelt bei einem Hausbesuch den 
Pflegegrad (in besonderen Fällen auch nach 
Aktenlage)

•	 Der MD gibt eine Empfehlung zum angemes-
senen Pflegegrad an die Pflegekasse

•	 Die Pflegekasse leitet den Bescheid und das 
Gutachten des MDK an den Antragsteller 
weiter

•	 Widerspruchsrecht innerhalb von 4 Wochen

Für die gesetzliche Pflegeversicherung ist die je-
weilige Pflegekasse Ansprechpartner, die Ihnen 
auf Wunsch die Antragsformulare zukommen 
lässt.

2.3	 Ambulante Pflegeleistungen

Wird die Pflege ausschließlich durch einen pro-
fessionellen ambulanten Pflegedienst erbracht, 
können Pflegesachleistungen in Anspruch ge-
nommen werden. Wird die Pflege sowohl durch 
Angehörige als auch durch einen Pflegedienst 
geleistet, können Pflegegeld und Pflegesachleis-
tungen miteinander kombiniert werden. 

Darüber hinaus gewährt die Pflegekasse bei 
ambulanter Pflege notwendige Pflegehilfsmittel 
sowie „ergänzende Leistungen zur häuslichen 
Pflege“. Hierzu zählen der Anspruch auf den 
Entlastungsbetrag, Leistungen für Tages- und 
Nachtpflege, Kurzzeitpflege und Verhinderungs-
pflege bei Ausfall der Pflegeperson wegen Ur-
laub, Krankheit oder anderer Gründe.
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Für weitere Informationen wenden Sie sich an 
Ihre Kranken- und Pflegekasse oder an die Fach-
dienste (siehe Seite 9). 

Privat Versicherte können sich an COMPASS 
wenden (siehe Seite 13). 

2.4	 Stationäre Leistungen im Pflegeheim

Pflegebedürftige mit einem Pflegegrad werden 
bei den Kosten von der gesetzlichen Pflegever-
sicherung mit einer pflegegradbedingten Pau-
schale unterstützt, die direkt an das Pflegeheim 
gezahlt wird. Trotz der Leistungen der Pflegever-
sicherung müssen Bewohner von Pflegeheimen 
einen einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) 
für die nicht gedeckten Pflegekosten bezahlen. 
Hinzu kommen noch die Kosten für die Unter-
kunft, Verpflegung, Investitionskosten und Aus-
bildungsumlage. Dieser zusätzliche Eigenanteil 
variiert je nach Heim und Region und wird oftmals 
als „Hotelkosten“ bezeichnet. Die Kosten unter-
scheiden sich von Einrichtung zu Einrichtung. Je 
nach finanzieller Lage muss unter Umständen ein 
Antrag auf Sozialhilfe gestellt werden.

Ist die Versorgung in einem vollstationären Pfle-
geheim notwendig, übernimmt die Pflegekasse 
einen Teil der pflegebedingten Kosten. Zusätzlich 
zu diesen Leistungen erhalten Pflegebedürftige 
ab Pflegegrad 2 einen Zuschlag zum pflegebe-
dingten Eigenanteil, auch Einrichtungseinheit-
licher Eigenanteil (EEE) genannt. Der Zuschlag 
steigt mit der Dauer der Pflege in der Pflegeein-
richtung und reicht von 15 Prozent im ersten Jahr 

bis 75 Prozent ab dem vierten Jahr.

Die Abrechnung des Zuschlags erfolgt zwischen 
der Pflegeeinrichtung und der Pflegekasse. Der 
Pflegebedürftige erhält dann von der Pflege-
einrichtung die Rechnung über den noch ver-
bleibenden Eigenanteil. Ein Großteil der Kosten 
muss vom Betroffenen allerdings selbst getragen 
werden.

Folgende Kosten sind bei einer stationären Pfle-
ge zu berücksichtigen:

•	 Unterkunft und Verpflegung

•	 der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) 
für die Pflege

•	 mögliche Investitionskosten, etwa für die 
Instandhaltung oder die Modernisierung der 
Pflegeeinrichtung

•	 Zusatzleistungen wie beispielsweise Repara-
turen privater Gegenstände

Diese Kosten sind als Eigenanteil von den Pfle-
gebedürftigen zu übernehmen. Das Pflegeheim 
stellt eine Rechnung dafür aus.

Sofern das eigene Einkommen und Vermögen 
der Antragsteller und der nahen Angehörigen 
hierzu nicht ausreicht, kann beim Sozialamt die 
Übernahme der nicht gedeckten Kosten bean-
tragt werden. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich an 
Ihre Kranken- und Pflegekasse oder an die Fach-
dienste (siehe Seite 9).
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1.	 Sozialhilfe

1.1	 Leistungen nach dem Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch

Viele ältere Menschen gehen davon aus, dass sie 
für ihr Alter hinreichend vorgesorgt haben. Doch 
immer wieder geraten ältere Mitbürger in finan-
zielle Bedrängnis, z. B. aufgrund von geringen 
Renteneinkünften, Krankheit oder Pflegebedürf-
tigkeit. Die Sozialhilfe ist eine im SGB XII veran-
kerte Unterstützung, auf die unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Rechtsanspruch besteht. 
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, jedem Bürger ein 
menschenwürdiges und gesichertes Leben zu 
ermöglichen. Die Sozialhilfe erbringt Leistungen 
für diejenigen Personen, die ihren Bedarf nicht 
aus eigener Kraft decken können und auch keine 
ausreichenden Ansprüche aus vorgelagerten Ver-
sicherungs- und Versorgungssystemen haben. 

Weitere Informationen und Antragsformulare 
unter: www.bodenseekreis.de » Soziales & Ge-
sundheit » Geldleistungen » Sozialhilfe

1.2	 Grundsicherung im Alter 

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt 
nicht oder nicht ausreichend aus dem Einkommen 
und Vermögen bestreiten können, haben An-
spruch auf Grundsicherungsleistungen. Der not-
wendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere 
die Ernährung, Kleidung, Hausrat und die persön-

lichen Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hierfür 
werden monatliche Regelsätze zugrunde gelegt. 
Hinzu kommen noch angemessene Unterkunfts-
kosten (Kaltmiete, Betriebskosten, Heizkosten), 
die als Bedarf berücksichtigt werden können.

Landratsamt Bodenseekreis 
Sozialamt 
Glärnischstr. 1 - 3, 88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 204-5198 
E-Mail: grundsicherung@bodenseekreis.de

1.3	 Hilfe zur Pflege

Menschen, die wegen einer Krankheit oder Be-
hinderung so hilfebedürftig sind, dass sie Pflege 
benötigen, können Hilfe zur Pflege nach dem 
SGB XII erhalten. Vorrangig sind jedoch die Leis-
tungen der Pflegeversicherung in Anspruch zu 
nehmen. Hilfe zur Pflege kann im häuslichen Be-
reich und auch für die Aufnahme in stationären 
Einrichtungen gewährt werden, wenn die Ein-
kommens- und Vermögenswerte des Leistungs-
berechtigten zur Bedarfsdeckung nicht ausrei-
chen.

Landratsamt Bodenseekreis 
Sozialamt 
Glärnischstr. 1 - 3, 88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 204-5198 
E-Mail: sozialhilfe@bodenseekreis.de

Soziale Leistungen
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2.	 Leistungen für Menschen  
mit Behinderung

2.1	 Feststellung der Behinderung

Menschen gelten als behindert, wenn ihre kör-
perliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seeli-
sche Gesundheit nicht nur vorübergehend von 
dem für das Lebensalter typischen Zustand ab-
weicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Menschen, die 
in Deutschland wohnen, hier ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt haben oder hier arbeiten und 
deren Grad der Behinderung mindestens 50 be-
trägt, gelten als schwerbehindert.

Das Versorgungsamt des Landratsamtes stellt auf 
Antrag

•	 das Vorliegen einer Behinderung und

•	 den Grad der Behinderung (GdB) sowie

•	 weitere gesundheitliche Merkmale (Merkzei-
chen für die Inanspruchnahme von Nachteils-
ausgleichen)

fest. 

Liegt der Grad der Behinderung bei wenigstens 
50, erhält der Antragsteller einen Schwerbehin-
dertenausweis, in dem auch die zutreffenden 
Merkzeichen eingetragen werden.

Weitere Informationen und Antragsformulare 
unter: www.bodenseekreis.de » Soziales & Ge-
sundheit » Behinderung

2.2	 Schwerbehindertenausweis

Ein Schwerbehindertenausweis bringt sowohl 
steuerliche Vorteile als auch weitere Nachteils-
ausgleiche. So kommen je nach Grad der Behin-
derung und Einschränkung z. B. die Ermäßigung 
bei der Kraftfahrzeugsteuer und bei der Lohn- 
und Einkommenssteuer, Freifahrten mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln und die Ermäßigung von 
Rundfunk- und Fernsehgebühren in Betracht. 

Landratsamt Bodenseekreis 
Sozialamt - Versorgungsamt 
Albrechtstr. 75, 88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 204-5649  
E-Mail: versorgungsamt@bodenseekreis.de 

2.3	 Landesblindenhilfe

Zum Ausgleich blindheitsbedingter Nachteile ha-
ben Blinde und hochgradig sehbehinderte Men-
schen, die das erste Lebensjahr vollendet und 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Baden-Würt-
temberg haben, unabhängig vom Einkommen 
und Vermögen, Anspruch auf Landesblinden-
hilfe. Volljährige blinde Menschen erhalten mo-
natlich 410 Euro. Bei Leistungen der häuslichen 
Pflege aus der Pflegeversicherung oder bei voll-
stationärer Pflege verringert sich die Landesblin-
denhilfe. 

Landratsamt Bodenseekreis 
Sozialamt - Versorgungsamt 
Albrechtstr. 75, 88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 204-5695 
E-Mail: versorgungsamt@bodenseekreis.de
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2.4	 Freifahrt für Menschen mit  
Behinderung

Behinderte Menschen, bei denen im Schwer-
behindertenausweis das Merkzeichen G, GI, 
aG, H oder BI eingetragen ist, können die Frei-
fahrt im öffentlichen Personenverkehr in An-
spruch nehmen. Erforderlich dafür ist, zusätzlich 
zum Schwerbehindertenausweis, ein Beiblatt 
mit Wertmarke. Das Beiblatt ist kostenpflichtig. 
Liegen bestimmte Voraussetzungen vor (Merk-
zeichen H oder Bl, Bezug von Grundsicherung, 
Sozialhilfe u. a.), wird es unentgeltlich gewährt.

Landratsamt Bodenseekreis 
Sozialamt - Versorgungsamt 
Albrechtstr. 75, 88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 204-5649 
E-Mail: versorgungsamt@bodenseekreis.de

2.5	 Parken für Schwerbehinderte

Parkerleichterungen werden durch speziel-
le Parkausweise gewährt. Während der blaue 
Parkausweis Menschen mit außergewöhnlicher 
Gehbehinderung und blinden Menschen zugu-
tekommt, dient der orangefarbene Parkausweis 
bestimmten anderen Personengruppen. Anträge 
finden Sie unter www.bodenseekreis.de » Ver-
kehr & Wirtschaft » Straßenverkehrsbehörde » 
Parken Schwerbehinderte

Landratsamt Bodenseekreis 
Straßenverkehrsbehörde 
Glärnischstr. 1 - 3, 88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 204-3226 oder -5779 
strassenverkehrsbehoerde@bodenseekreis.de

3.	 Weitere Leistungen

3.1	 Wohngeld

Wenn das Einkommen zu gering ausfällt, um die 
Miete bezahlen zu können, gewährt der Staat 
unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle 
Hilfe in Form von Wohngeld. 

Wohngeld wird gewährt:

•	 als Mietzuschuss für den Mieter einer Woh-
nung oder eines Zimmers

•	 als Lastenzuschuss für den Eigentümer eines 
selbst genutzten Hauses oder einer selbst ge-
nutzten Wohnung.

Für die Gewährung des Wohngeldes ist es un-
erheblich, ob es sich um einen Neu- oder Altbau 
handelt.

Ob und in welcher Höhe ein Anspruch auf Wohn-
geld besteht, hängt ab von:

•	 der Familiengröße

•	 der Höhe des Familieneinkommens

•	 der Höhe der Miete bzw. Belastung

Auch wer in einem Altenheim oder Altenpflege-
heim lebt, hat grundsätzlich Anspruch auf Wohn-
geld. Hier gelten die gleichen Voraussetzungen.

Wohngeldanträge sind je nach Wohnort bei der 
Stadt- oder Gemeindeverwaltung oder im Land-
ratsamt Bodenseekreis erhältlich und können 
auch online gestellt werden.
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Für Einwohner von Friedrichshafen: 

Stadt Friedrichshafen 
Amt für Gesellschaft, Bildung und Soziales 
Sachgebiet Wohngeld 
Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen 
Tel. 07541 203-53140 
E-Mail: wohngeld@friedrichshafen.de 
www.friedrichshafen.de » Bürger & Stadt » 
Gesundheit & Soziales » Wohnen » Wohngeld 
beantragen

Für Einwohner von Überlingen: 

Stadt Überlingen 
Christophstraße 1, 88662 Überlingen 
Tel.: 07551 991-182 oder 991-179 
E-Mail: soziales@ueberlingen.de 
www.ueberlingen.de/sbw-dienstleistungen/96

Für Einwohner des restlichen Bodenseekreises:

Landratsamt Bodenseekreis 
Sozialamt - Wohngeldstelle 
Glärnischstr. 1 - 3, 88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 204-5442 (Sekretariat) 
E-Mail: wohngeld@bodenseekreis.de 
www.bodenseekreis.de » Soziales & Gesundheit 
» Geldleistungen » Wohngeld

3.2	 Rundfunkgebührenbefreiung

Von der Rundfunkgebührenpflicht können auf 
Antrag unter bestimmten Voraussetzungen Blin-
de und Gehörlose, Schwerbehinderte, Empfän-
ger von Hilfe zur Pflege, Pflegezulagen oder Emp-
fänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 

ganz oder teilweise befreit werden. Empfängern 
von Grundsicherung im Alter, Arbeitslosengeld 
II, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz oder von Ausbildungsförderung wird bei 
der Erfüllung bestimmter Kriterien ebenfalls die 
Gebühr erlassen. Bewohner in stationärer Dauer-
pflege müssen keine Rundfunkgebühren zahlen. 

Anträge und weitere Auskünfte sind bei allen 
Gemeinden erhältlich.

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 
www.rundfunkbeitrag.de

3.3	 Soziales Entschädigungsrecht

Wer einen gesundheitlichen Schaden erleidet, 
für dessen Folgen die Gemeinschaft einsteht, 
hat Anspruch auf Versorgung. Damit sollen be-
sondere Opfer zumindest finanziell abgegolten 
werden.

Zum Berechtigtenkreis gehören insbesondere:

•	 Gewaltopfer einschließlich Terroropfer sowie 
gleichgestellte Personen nach § 14 SGB XIV,

•	 durch Schutzimpfungen Geschädigte,

•	 Opfer von Kriegsauswirkungen beider Welt-
kriege und

•	 Geschädigte in Zusammenhang mit der Ab-
leistung des Zivildienstes.

Art und Umfang der Leistungen richten sich nach 
dem Vierzehnten Buch des Sozialgesetzbuchs 
(SGB XIV).
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Nähere Informationen bietet die Homepage 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS)

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
www.bmas.de » Soziales » Soziale Entschädigung

Die Entscheidung über die Leistungsgewährung 
treffen die Versorgungsverwaltungen der Land-
ratsämter. Für den Bodenseekreis ist diese Aufga-
be an das Landratsamt Ravensburg übertragen:

Landratsamt Ravensburg 
Sozial- und Inklusionsamt/Soziale Entschädigung 
Gartenstr. 107, 88212 Ravensburg 
Tel.: 0751 853 112 
E-Mail: si@rv.de 
www.rv.de » Ihr Anliegen » Arbeit und Soziales » 
Sonstige soziale Leistungen » Soziales Entschädi-
gungsrecht
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Rechtliche Vorsorge

Wer durch einen Unfall, eine Krankheit oder im 
Alter in die Situation gerät, dass er seine Angele-
genheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst 
regeln kann, benötigt Hilfe. Für den Fall der eige-
nen Hilfsbedürftigkeit empfiehlt es sich, recht-
zeitig vorzusorgen. Die Betreuungsbehörde beim 
Landratsamt und die beiden Betreuungsvereine 
(SKM Bodenseekreis e. V. und der Diakonische 
Betreuungsverein Bodensee e. V.) informieren in 
allen rechtlichen Fragen rund um die rechtliche 
Vorsorge und um das Betreuungsrecht.

Die Vorsorgemappe des Kreisseniorenrats Bo-
denseekreis ist ein kompaktes und übersichtli-
ches Hilfsmittel in der rechtlichen Vorsorge. Sie 
ist bei den Rathäusern sowie beim Landratsamt 
Bodenseekreis kostenfrei erhältlich. Die Mappe 
kann auch im Internet heruntergeladen und di-
rekt am PC ausgefüllt werden.

1.	 Betreuungsbehörde

Die Betreuungsbehörde informiert und berät 
zum Thema rechtliche Betreuung und zu Vorsor-
gemöglichkeiten.

Landratsamt Bodenseekreis 
Betreuungsbehörde 
Tel.: 07541 204-5118 
E-Mail: betreuungsrecht@bodenseekreis.de 
www.bodenseekreis.de » Soziales & Gesundheit » 
Betreuung & Vorsorgeverfügung

2.	 Betreuungsvereine

Die Betreuungsvereine informieren und beraten 
zum Thema rechtliche Betreuung und zu Vorsor-
gemöglichkeiten. Ebenso beraten und unterstüt-
zen sie ehrenamtlich Betreuende.

SKM -  Bodenseekreis e. V. 
Andreas-Strobel-Straße 6 
88677 Markdorf-Ittendorf 
Tel.: 07544 967 9960  
E-Mail: betreuung@skm-bodensee.de 
www.skm-bodensee.de 

Diakonischer Betreuungsverein Bodensee e. V. 
Konstantin-Schmäh-Straße 30 
88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541 978 8970 
Fax: 07541 978 8979 
E-Mail: info@diakonischer-bv-bodensee.de 
www.diakonischer-bv-bodensee.de

3.	 Rechtliche Betreuung

Die rechtliche Betreuung ist ein flexibles Instru-
ment zur Unterstützung von Erwachsenen, die 
aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ihre 
rechtlichen Angelegenheiten ganz oder teilweise 
nicht (mehr) besorgen können. Der Betreuer/die 
Betreuerin unterstützt die betreute Person dabei, 
ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen und 
macht von seiner/ihrer Vertretungsmacht nur Ge-
brauch, soweit dies erforderlich ist. Der Betreuer 
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bzw. die Betreuerin wird grundsätzlich vom Be-
treuungsgericht ausgewählt und bestellt (§ 1816 
BGB). Dabei hat das Gericht dem Wunsch des/der 
Betroffenen zu entsprechen, es sei denn, die ge-
wünschte Person ist zur Führung der Betreuung 
nicht geeignet. Sofern keine geeignete Person 
mit familiärer Beziehung oder persönlicher Bin-
dung für die ehrenamtliche Betreuung zur Verfü-
gung steht und keine ehrenamtliche Betreuung 
(nicht aus dem persönlichen Umfeld) über einen 
Betreuungsverein vermittelt werden kann, wird 
ein Berufsbetreuer/eine Berufsbetreuerin bestellt.

Die Betreuungsbehörde macht im Betreuungs-
verfahren dem Betreuungsgericht einen Betreu-
ervorschlag. Ein beruflicher Betreuer oder eine 
berufliche Betreuerin muss bei der zuständigen 
Betreuungsbehörde als Stammbehörde registriert 
sein. Der rechtliche Betreuer oder die rechtliche 
Betreuerin hat dem Betreuungsgericht jährlich 
Berichte vorzulegen, z. B. über die persönlichen 
Verhältnisse sowie ein Verzeichnis über das Ver-
mögen der rechtlich betreuten Person. Bestimm-
te Maßnahmen für rechtlich Betreute unterliegen 
einer Genehmigungspflicht durch das zuständige 
Betreuungsgericht. Berufsbetreuer/Berufsbetreu-
erinnen erhalten für ihre Tätigkeit eine pauscha-
lierte Vergütung, ehrenamtliche Betreuer/Betreu-
erinnen eine jährliche Aufwandspauschale. Diese 
ist aus dem Vermögen des oder der Betreuten 
zu bezahlen oder - bei Mittellosigkeit - aus der 
Staatskasse.

4.	 Vorsorgevollmacht

Jeder Mensch kann durch Unfall, Krankheit oder 
Alter unvorbereitet in die Lage kommen, dass er 
wichtige Angelegenheiten seines Lebens nicht 
mehr selbstverantwortlich regeln kann. Auch 
Familienangehörige dürfen diese Angelegen-
heiten dann nicht ohne Bevollmächtigung erle-
digen. Wenn nicht rechtzeitig Vorsorge getrof-
fen wurde, erfolgt in der Regel die Anordnung 
einer rechtlichen Betreuung. Solange man noch 
voll handlungs- und geschäftsfähig ist, kann dies 
durch die Erteilung einer Vorsorgevollmacht ver-
mieden werden. Die Vorsorgevollmacht ermög-
licht ein hohes Maß an Selbstbestimmung und 
ist vom Gesetzgeber ein bewusst gewolltes Ins-
trument zur Vermeidung von Betreuungen. Es 
wird eine Vertrauensperson benannt, die dann 
im Bedarfsfall für den Vollmachtgeber im Rah-
men der festgelegten Aufgabenkreise  handeln 
darf. Die Vollmachtserteilung ist ein rein privates 
Rechtsgeschäft. Eine staatliche Kontrolle, wie 
bei der Führung einer rechtlichen Betreuung, 
entfällt. Nur in wenigen Fällen besteht eine Ge-
nehmigungspflicht. Kosten für die Ausübung der 
Vollmacht fallen nicht an. Es ist zweckmäßig, die 
gewünschten Bevollmächtigten bereits bei der 
Abfassung der Vollmacht mit einzubeziehen. 

Beim Landratsamt Bodenseekreis sind die Mus-
tervordrucke des Bundesministeriums für Justiz 
(BMJ) erhältlich. Ebenso können sie im Internet 
heruntergeladen werden.
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